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RESOLUTION 67/97

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 14. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/471, Ziff. 7)80.

67/97. Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 66/102 vom 9. Dezember 2011,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
und des Völkerrechts, die unverzichtbare Grundlagen einer friedlicheren, wohlhabenderen und gerechteren
Welt sind, und erneut ihre Entschlossenheit bekundend, ihre strikte Achtung zu fördern und in der ganzen
Welt einen gerechten und dauerhaften Frieden herbeizuführen,

bekräftigend, dass Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie miteinander verknüpft sind
und sich gegenseitig verstärken und dass sie zu den universellen und unteilbaren grundlegenden Werten und
Prinzipien der Vereinten Nationen gehören,

sowie die Notwendigkeit bekräftigend, den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler wie auch
internationaler Ebene allgemein einzuhalten und anzuwenden, und in Bekräftigung ihres feierlichen Be-
kenntnisses zu einer auf Rechtsstaatlichkeit und dem Völkerrecht beruhenden internationalen Ordnung, die
zusammen mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit eine wesentliche Voraussetzung für die friedliche Koexis-
tenz und die Zusammenarbeit der Staaten bildet,

in der Überzeugung, dass die Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebe-
ne für die Herbeiführung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums, nachhaltige Entwicklung, die Beseiti-
gung von Armut und Hunger und den Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten unabdingbar ist, und
anerkennend, dass die kollektive Sicherheit von einer wirksamen, im Einklang mit der Charta und dem Völ-
kerrecht durchgeführten Zusammenarbeit gegen grenzüberschreitende Bedrohungen abhängt,

in Bekräftigung der Pflicht aller Staaten, in ihren internationalen Beziehungen eine mit den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen
und im Einklang mit Kapitel VI der Charta ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei-
zulegen, dass der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden,
und mit der Aufforderung an die Staaten, die Annahme der Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs
im Einklang mit seinem Statut zu erwägen, sofern sie dies nicht bereits getan haben,

in der Überzeugung, dass die Tätigkeiten der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten von der För-
derung und Achtung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene sowie von Gerechtig-
keit und guter Regierungsführung geleitet sein sollen,

unter Hinweis auf Ziffer 134 e) des Ergebnisses des Weltgipfels 200581,

1. erinnert an die während des Tagungsteils auf hoher Ebene der siebenundsechzigsten Tagung der
Generalversammlung abgehaltene Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über Rechtsstaatlich-
keit auf nationaler und internationaler Ebene und an die Erklärung, die auf dieser Tagung verabschiedet wur-
de82;

2. nimmt Kenntnis von dem Jahresbericht des Generalsekretärs über die Stärkung und Koordinierung
der Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit83;

80 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vertreter Liechtensteins im Namen des Vorstands im
Ausschuss vorgelegt.
81 Resolution 60/1.
82 Resolution 67/1.
83 A/67/290.
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3. bekräftigt die Rolle der Generalversammlung, wenn es darum geht, die fortschreitende Entwick-
lung des Völkerrechts sowie seine Kodifizierung zu begünstigen, und bekräftigt ferner, dass sich die Staaten
an alle ihre Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu halten haben;

4. bekräftigt außerdem, dass es geboten ist, die Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene im Ein-
klang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und zu fördern;

5. begrüßt den Dialog zum Thema „Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene“,
den die Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und die Einheit für Rechts-
staatlichkeit im Exekutivbüro des Generalsekretärs mit den Mitgliedstaaten aufgenommen haben, und fordert
die Fortsetzung dieses Dialogs mit dem Ziel, die Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene zu fördern;

6. betont die Wichtigkeit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene und die Not-
wendigkeit, die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen durch erweiterte technische Hilfe und Kapazitätsaufbau
verstärkt bei der innerstaatlichen Umsetzung ihrer jeweiligen internationalen Verpflichtungen zu unterstüt-
zen;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, eine bessere Koordinierung und Kohärenz der Institutionen
der Vereinten Nationen untereinander und mit den Gebern und Empfängern zu gewährleisten, und fordert er-
neut, die Effektivität dieser Aktivitäten vermehrt zu evaluieren, einschließlich möglicher Maßnahmen zur
Verbesserung der Wirksamkeit der Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau;

8. fordert in diesem Zusammenhang alle Interessenträger auf, den Dialog auszubauen, damit die Hil-
fe auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit an den nationalen Perspektiven ausgerichtet und somit die nationa-
le Eigenverantwortung gestärkt wird;

9. fordert in Anbetracht der Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit für nahezu alle Bereiche, in denen die
Vereinten Nationen sich engagieren, den Generalsekretär und das System der Vereinten Nationen auf, im
Rahmen einschlägiger Tätigkeiten, soweit angezeigt, Aspekten der Rechtsstaatlichkeit systematisch Rech-
nung zu tragen, einschließlich der Beteiligung von Frauen an Tätigkeiten auf dem Gebiet der Rechtsstaatlich-
keit;

10. bekundet der Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit ihre volle
Unterstützung für die Rolle, die sie in Bezug auf die übergreifende Koordinierung und Kohärenz innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen und im Rahmen der bestehenden Mandate mit Unterstützung durch die
Einheit für Rechtsstaatlichkeit und unter der Führung des Stellvertretenden Generalsekretärs wahrnimmt;

11. ersucht den Generalsekretär, seinen nächsten Jahresbericht über die Tätigkeiten der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit rechtzeitig und im Einklang mit Ziffer 5 ihrer Resolution
63/128 vom 11. Dezember 2008 vorzulegen;

12. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit als Schlüssel-
element der Unrechtsaufarbeitung wiederherzustellen;

13. legt dem Generalsekretär und dem System der Vereinten Nationen nahe, den Tätigkeiten auf dem
Gebiet der Rechtsstaatlichkeit hohen Vorrang einzuräumen;

14. bittet den Internationalen Gerichtshof, die Kommission der Vereinten Nationen für internationales
Handelsrecht und die Völkerrechtskommission, auch künftig in ihrem jeweiligen Bericht an die Generalver-
sammlung zu ihrer derzeitigen Rolle bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit Stellung zu nehmen;

15. bittet die Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und die Ein-
heit für Rechtsstaatlichkeit, mit den Mitgliedstaaten weiter regelmäßig zusammenzuarbeiten, insbesondere
im Rahmen informeller Unterrichtungen;

16. betont, dass die Einheit für Rechtsstaatlichkeit mit den erforderlichen finanziellen und personellen
Ressourcen ausgestattet werden muss, damit sie ihre Aufgaben in wirksamer und nachhaltiger Weise wahr-
nehmen kann, und legt dem Generalsekretär und den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Tätigkeit der Ein-
heit auch weiterhin zu unterstützen;

17. beschließt, den Punkt „Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen, und bittet die Mitgliedstaaten, ihre Stel-
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lungnahmen in den anstehenden Aussprachen im Sechsten Ausschuss auf die Unterthemen „Rechtsstaatlich-
keit und friedliche Beilegung von internationalen Streitigkeiten“ (achtundsechzigste Tagung) und „Aus-
tausch der nationalen Praktiken der Staaten bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch Zugang zur Justiz“
(neunundsechzigste Tagung) zu konzentrieren.

RESOLUTION 67/98

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 14. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/472, Ziff. 9)84.

67/98. Geltungsbereich und Anwendung des Weltrechtsprinzips

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen,
zum Völkerrecht und zu einer auf Rechtsstaatlichkeit beruhenden internationalen Ordnung, die eine wesent-
liche Voraussetzung für die friedliche Koexistenz und die Zusammenarbeit der Staaten bildet,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 64/117 vom 16. Dezember 2009, 65/33 vom 6. Dezember 2010
und 66/103 vom 9. Dezember 2011,

unter Berücksichtigung der Stellungnahmen und Bemerkungen der Regierungen und Beobachter und
der auf der vierundsechzigsten, fünfundsechzigsten, sechsundsechzigsten und siebenundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung im Sechsten Ausschuss abgehaltenen Erörterungen über den Geltungsbereich und
die Anwendung des Weltrechtsprinzips85,

im Bewusstsein der Vielfalt der von den Staaten geäußerten Auffassungen und der Notwendigkeit einer
weiteren Prüfung im Hinblick auf ein besseres Verständnis des Geltungsbereichs und der Anwendung des
Weltrechtsprinzips,

erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die Straflosigkeit zu bekämpfen, und Kenntnis nehmend von
der Auffassung der Staaten, dass die Anwendung des Weltrechtsprinzips am ehesten Legitimität und Glaub-
würdigkeit erlangt, wenn sie verantwortungsvoll und mit Bedacht und im Einklang mit dem Völkerrecht er-
folgt,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem auf der Grundlage der Stellungnahmen und Bemerkungen der
Regierungen und einschlägigen Beobachter erstellten Bericht des Generalsekretärs86;

2. beschließt, dass der Sechste Ausschuss den Geltungsbereich und die Anwendung des Weltrechts-
prinzips unbeschadet der Behandlung dieses Themas und damit zusammenhängender Fragen in anderen Fo-
ren der Vereinten Nationen weiter prüfen wird, und beschließt zu diesem Zweck, auf ihrer achtundsechzigs-
ten Tagung eine Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses zur weiteren eingehenden Erörterung des Gel-
tungsbereichs und der Anwendung des Weltrechtsprinzips einzusetzen87;

3. bittet die Mitgliedstaaten und, soweit angezeigt, die einschlägigen Beobachter, vor dem 30. April
2013 Angaben und Bemerkungen zum Geltungsbereich und zur Anwendung des Weltrechtsprinzips vorzu-
legen, darunter gegebenenfalls Angaben zu den jeweils anwendbaren internationalen Verträgen, ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und ihrer gerichtlichen Praxis, und ersucht den Generalsekretär, auf der

84 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vertreter der Demokratischen Republik Kongo im Namen
des Vorstands im Ausschuss vorgelegt.
85 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sixth Committee, 12., 13. und 25. Sitzung
(A/C.6/64/SR.12, 13 und 25), und Korrigendum; ebd., Sixty-fifth Session, Sixth Committee, 10. bis 12., 27. und 28. Sitzung
(A/C.6/65/SR.10-12, 27 und 28); ebd., Sixty-sixth Session, Sixth Committee, 12., 13., 17. und 29. Sitzung (A/C.6/66/SR.12, 13,
17 und 29); und ebd., Sixty-seventh Session, Sixth Committee, 12., 13., 24. und 25. Sitzung (A/C.6/67/SR.12, 13, 24 und 25).
86 A/67/116; siehe auch A/66/93 und Add.1 und A/65/181.
87 Die Arbeitsgruppe wird das informelle Arbeitspapier der auf der sechsundsechzigsten Tagung eingesetzten Arbeitsgruppe
(A/C.6/66/WG.3/1) berücksichtigen.




